
SATZUNG DES MASA BOGENSPORT - CLUBS MÜLHEI M - HEISSEN E.V. 
 
§ 1      Name, Sitz, Geschäftsjahr, Vereinsfarben und -Zeichen, Gerichtsstand 
 

(1) Der Verein führt den Namen MASA Bogensport - Club Mülheim – Heissen e.V..  
(2) Die Kurzform des Namens ist MASA BSC.  
(3) Der Verein ist seit dem 24. Januar 1997 im Vereinsregister des Amtsgerichts Mülheim an der 

Ruhr unter VR 1372 eingetragen.  
(4) Gründungstag ist der 31. Oktober 1996.  
(5) Vereinssitz ist Mülheim an der Ruhr.  
(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
(7) Die Vereinsfarben sind Weiß und Blau. 
(8) Der Verein führt folgendes Vereinszeichen (s. Anlage I) 
(9) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten einschließlich des Mahnverfahrens zwischen dem Verein und 

den Mitgliedern ist Mülheim an der Ruhr. 
 
§ 2      Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 
 

(1) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vereinsvermögen an den Stadtsportbund der Stadt Mülheim an der Ruhr oder dessen 
Rechtsnachfolger mit der Auflage es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden. 

(4) Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung 
mit einem anderen gleichartigen Verein angestrebt und wenn die unmittelbare und 
ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger 
weiterhin gewährleistet wird, geht das Vermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

(5) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach vorheriger 
Zustimmung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
§ 3     Zweck, Aufgaben, Fachverbände 
 

(1) Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Ausübung, Pflege, Förderung und 
Verbreitung des Bogensportes. 

(2) Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere: 
a) Beschaffen, Erhalten und Pflegen von Sportanlagen und Sportgeräten,  
b) Durchführen von Wettkämpfen,  
c) Ausbilden von Mitgliedern im Bogenschiessen,  
d) Zusammenarbeit mit anderen Sportverbänden,  
e) Pflege und Ausbau des Jugend-, Senioren-, Behinderten- und Breitensports, 
f) Durchführen geeigneter Veranstaltungen für Mitglieder und Interessenten zur Förderung des 

sportlichen Schiessens mit dem Bogen. 
(3) Soweit erforderlich erwirbt der Verein die Mitgliedschaft in Fachverbänden. 

 
§ 4      Mitgliedschaft 
 

(1) Natürliche und juristische Personen, die Zweck und Aufgaben des Vereins unterstützen, können 
Vereinsmitglieder werden. 

(2) Der Verein hat  
a) Mitglieder 
b) Mitglieder auf beschränkte Zeit,  
c) Ehrenmitglieder 

(3) Es kann eine hiervon abweichende Beitragsordnung beschlossen werden. 
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§ 5      Erwerb und Beginn der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 
(2) In dem Aufnahmeantrag sind die Satzung und sonstige, für den Verein und die Mitglieder 

verbindlichen Bestimmungen, insbesondere die Abgaben - und Leistungsordnung anzuerkennen. 
(3) Für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur die gesetzlichen 

Vertreter den Aufnahmeantrag stellen. Für die Zahlung der fällig werdenden Abgaben und 
Leistungen im Sinne von § 8 der Satzung müssen sich Eltern oder Elternteile 
gesamtschuldnerisch mit dem Aufzunehmenden verpflichten. 

(4) Die Aufnahme, der Tag der Aufnahme und das Ablehnen der Aufnahme sind dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen. Das Ablehnen der Aufnahme bedarf keiner Begründung. 

(5) Als Mitglieder auf bestimmte Zeit werden ausschließlich jene Bogenschützen aufgenommen, die 
für den Verein in den Ligen schießen sollen und die weder Mitglieder des Vereins sind noch 
werden wollen. 

(6) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem in Ziffer 4 genannten Tag. Die Mitgliedschaft der Mitglieder 
auf beschränkte Zeit [s.Ziff.5) beginnt einen Tag vor dem Datum der Meldung der Liga - Schützen 
an den Dachverband. 

(7) Zu Ehrenmitgliedern können Personen, die sich um den Verein oder den Bogensport besondere 
Verdienste erworben haben, ernannt werden. Unter den gleichen Voraussetzungen können 
ehemalige Vorstandsmitglieder zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 

 
§ 6 Ende der Mitgliedschaft 
 

(1)  Die Mitgliedschaft endet: 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) mit dem Verlust der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person, 
c) durch Austritt,  
d) durch Ausschluss aus dem Verein,  
e) durch Streichen von der Mitgliederliste,  
f) bei Mitgliedern auf beschränkte Zeit [s. § 5,Ziff.(5) ] automatisch mit Ablauf des Tages nach 

dem letzten Wettkampftag der jeweiligen Liga. Einer Austrittserklärung bedarf es nicht. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur 

zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten erklärt werden. 
Entscheidend für den fristgerechten Zugang der Erklärung ist das Datum des Poststempels. Im 
Zweifel ist der Kündigende für den rechtzeitigen Zugang beweispflichtig. 

(3)  Ein Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen. Es gilt § 23 der Satzung ( Ordnungsmaßnahmen 
(4) Das Streichen von der Mitgliederliste kann erfolgen, wenn ein Mitglied trotz zweimaliger 

Mahnung,  mit einer dem Verein gebührenden Leistung, in Verzug ist. Einer Mahnung bedarf es 
nicht, wenn die Anschrift des Mitglieds nicht ermittelt werden kann. 

(5) Mit dem Ende der Mitgliedschaft - gleich aus welchem Grunde - erlöschen Rechte und Pflichten 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet der wechselseitigen Ansprüche auf bestehende 
Forderungen und Herausgabe von Gegenständen. 

 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(1) Mitgliedschaft oder Mitgliedschaftsrechte sind nicht übertragbar. 
(2) Alle Mitglieder haben, soweit in dieser Satzung Gegenteiliges nicht bestimmt ist, gleiche Rechte 

und Pflichten. Sie können unter Beachten der für den Verein und die Mitglieder verbindlichen 
Bestimmungen an allen Veranstaltungen teilnehmen und Übungsstätten im Rahmen der dem 
Verein gewährten Nutzung nach den hierzu aufgestellten Regeln benutzen. 

(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet Zweck und Aufgaben des Vereins - auch durch Arbeitsleistung bei 
Veranstaltungen und Gemeinschaftsaufgaben - zu fördern, die für den Verein und die Mitglieder 
verbindlichen Bestimmungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu beachten, sich 
sportlich und kameradschaftlich zu verhalten, sowie das Ansehen des Vereins und des 
Bogensports nicht zu schädigen. 

(4) Alle Mitglieder haben das Recht, der Vorstandschaft und der Mitgliederversammlung Anträge und 
Vorschläge zu unterbreiten. 
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(5) Die Mitglieder sind verpflichtet die durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegten 
Abgaben zu zahlen und Leistungen zu erbringen, sowie bei Wohnungswechsel dem Vorstand die 
neue Anschrift schriftlich mitzuteilen. 

(6) Alle Mitteilungen an ein Mitglied erfolgen unter dieser zuletzt mitgeteilten Anschrift. 
(7) Mitglieder auf beschränkte Zeit [s. § 5(Ziff.5) ] haben kein Stimmrecht und sind von Abgaben und 

Leistungen (§ 8) befreit. 
 
§ 8  Abgaben und Leistungen 
 

(1) Es sind eine Aufnahmegebühr und Jahresbeiträge zu entrichten. 
(2) Zur Deckung besonderer finanzieller Aufwendungen können Umlagen erhoben werden. 
(3) Zur Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben können Arbeitsleistungen und Ersatzleistungen 

festgelegt werden. 
(4) Die Pflicht zum Entrichten aller Abgaben und Erbringen von Leistungen beginnt mit der Aufnahme 

in den Verein. 
(5) Erfolgt die Aufnahme nicht mit Beginn eines Geschäftsjahres, berechnen sich die Abgaben 

anteilmäßig nach den restlichen Tagen des laufenden Geschäftsjahres. 
(6) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind von allen Abgaben befreit. 
(7) Umfang, Zeit und Fälligkeit von Abgaben und Leistungen werden durch besonderen Beschluss 

der Mitgliederversammlung bestimmt  (Abgaben- und Leistungsordnung). 
 
§ 9 Organe des Vereins 
 

(1) Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) die Vorstandschaft. 

 
§ 10  Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind für alle 
Mitglieder und Organe bindend. Die Mitgliederversammlung hat das Recht, gefasste Beschlüsse 
jederzeit aufzuheben oder zu ändern. 

(2) Jede Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Stimmberechtigten 
beschlussfähig, soweit Gegenteiliges nicht bestimmt ist [s. § 25, Ziffer ( 1 )]. 

(3) Eine ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal im Kalenderjahr, spätestens bis zum  
(4) 31.März, vom Vorstand einberufen werden. Alle Mitglieder sind mit einer Frist von mindestens 

zwei Wochen einzuladen. 
(5) Die Tagesordnung für die ordentliche Mitgliederversammlung muss mindestens folgende Punkte 

enthalten: 
a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der  Zahl der 

anwesenden Stimmberechtigten,  
b) Berichte der Vorstandschaft über das vergangene Geschäftsjahr,  
c) Bericht der Kassenprüfer 
d) Entscheidung über die Entlastung der Vorstandschaft,  
e) Anträge 
f) Wahlen (falls erforderlich) 
g) Verschiedenes ( Beschlussfassungen nicht zulässig) 

(6) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist 
er verpflichtet, wenn dies 1 /10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt 

(7) Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder mit einer Frist von mindestens 
einer Woche einzuladen. 

(8) Alle Einladungen zu Mitgliederversammlungen müssen schriftlich unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung an die dem Verein schriftlich mitgeteilte letzte Anschrift des Mitglieds und bei 
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auch an die der gesetzlichen 
Vertreter erfolgen. 
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(9) Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung müssen bis  31.Dezember (Datum des 
Poststempels) des Vorjahres bei dem Vorstand eingereicht sein und müssen vom Vorstand auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. 

(10) Anträge zur ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung sind schriftlich und mit 
Gründen versehen einzureichen. 

(11) Verspätet gestellte und / oder nicht schriftlich gestellte Anträge und / oder ohne Begründung 
gestellte Anträge können in einer Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn jeder 
einzelne Antrag durch Beschluss der anwesenden Stimmberechtigten zugelassen wird. 

(12) Anträge, deren Entscheidung einer qualifizierten Stimmenmehrheit bedürfen [s. §§ 11, Ziffer  
(7); 25], können nicht als Dringlichkeitsanträge zugelassen werden. 

(13) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 
a) Wahl der Vorstandschaft, 
b) Wahl der Kassenprüfer, und Stellvertreter,  
c) Entgegennahme der Jahresberichte der Vorstandschaft, des Kassenberichts und des 

Berichts der Kassenprüfer,  
d) Entscheidung über die Erteilung der Entlastung der Vorstandschaft,  
e) Ernennen von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,  
f) Beschlussfassen über Änderung des Vereinszwecks, sonstige Satzungsänderungen sowie 

die Auflösung des Vereins,  
g) Beschlussfassen über Abgaben und Leistungen (§ 8) 
h) Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichts,  
i) Beschlussfassen über alle ihr unterbreiteten Anträge und sonstigen Angelegenheiten 
j) alle weiteren Aufgaben, soweit diese, sich nach der Satzung oder nach Gesetz ergeben und 

nicht einem anderen Organ übertragen sind. 
 
§ 11 Beschlussfassen in der Mitgliederversammlung 
 

(1) Alle Mitglieder, ausgenommen die Mitglieder auf beschränkte Zeit [s. § 5, Ziffer (5)], sind 
stimmberechtigt. 

(2) Jeder Stimmberechtigte hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben. Eine 
Stimmrechtsübertragung ist unzulässig. 

(3) Juristische Personen üben das Stimmrecht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus. Für Mitglieder, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, üben die gesetzlichen Vertreter das 
Stimmrecht aus. 

(4) Es wird offen abgestimmt. Über einen Antrag auf geheime Abstimmung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

(5) Die Stimmberechtigten fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(6) Für die Änderung des Vereinszwecks und für sonstige Satzungsänderungen ist eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten notwendig. Änderungen oder Ergänzungen 
der Satzung, welche von der Vereinsregister-Behörde oder dem Finanzamt vorgeschrieben 
werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur 
Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

(7) Für die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung gilt § 25 der Satzung. 
(8) Kommt es bei der Wahl der Vorstandschaft oder der Kassenprüfer oder der Mitglieder des 

Schiedsgerichts zu Stimmengleichheit zwischen Kandidaten, so findet zwischen diesen eine 
Stichwahl statt. Bringt die Stichwahl keine Mehrheit für einen Kandidaten, wird durch Los 
entschieden. 

(9) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1.Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 
2.Vorsitzende und falls auch der 2. Vorsitzende verhindert ist, der Schatzmeister. 

(10) Der jeweilige Vorsitzende der Mitgliederversammlung ist berechtigt, für einzelne 
Tagungsordnungspunkte den Vorsitz an eine andere Person zu übertragen. 

 
§ 12 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem 1.Vorsitzenden, dem 2.Vorsitzenden und 
dem Schatzmeister. Je 2 Mitglieder des Vorstands vertreten gemeinschaftlich den Verein. 
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§ 13    Vorstandsschaft 
 

(1) Die Vorstandschaft besteht aus: 
a) dem 1.Vorsitzenden, dem 2.Vorsizenden, dem Schatzmeister, 
b) bis zu acht Beisitzern. 

(2) Die Vorstandschaft regelt intern Aufgaben und Zuständigkeit der ihr angehörenden Personen in 
einer Organisationsordnung. 

 
§ 14    Wählbarkeit für die Vorstandsschaft, Amtsende 
 

(1) Nur natürliche volljährige Personen, die Mitglieder des Vereins und anwesend sein müssen, 
können zu Mitgliedern der Vorstandschaft (§ 13) gewählt werden. 

(2) Ein Vorstandsamt (§ 12) darf nicht mit einem anderen Vorstandsamt (§ 12) in einer Person 
vereinigt sein. Im Übrigen können Mitglieder der Vorstandschaft mehrere Vereinsämter / 
Funktionen ausüben. 

(3) Die Mitglieder der Vorstandschaft werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt, mit der 
Maßgabe, dass ihre Amtszeit bis zur Durchführung der nächsten Wahl fortdauert. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Scheidet ein Mitglied der Vorstandschaft vorzeitig aus, hat der Vorstand (§ 12) das Recht nach 
Anhörung der restlichen Vorstandschaft für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
einen geeigneten Nachfolger kommissarisch zu bestimmen. 

(5) Die Wahl der Vorstandschaft ist Einzelwahl. 
(6) Listenwahl ist nur zulässig, wenn alle vorgeschlagenen Personen kandidieren und kein 

Gegenkandidat vorgeschlagen ist. 
(7) Mit dem Ende der Mitgliedschaft endet automatisch ein Amt im Vorstand. 
(8) Endet ein Amt, ist der ausscheidende Amtsinhaber verpflichtet alle den Verein betreffenden 

Geldmittel, Unterlagen und sonstigen Gegenstände heraus zu geben. 
 
§ 15    Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes 
 

(1) Dem Vorstand ( § 12 ) sind alle Aufgaben übertragen, die nicht satzungsgemäß oder nach 
Gesetz in die Zuständigkeit eines anderen Vereinsorgans fallen. 

(2) Dem Vorstand obliegt insbesondere der Umgang mit Behörden und Verbänden, die 
Entscheidung über alle Vertragsabschlüsse, deren Änderung und Kündigung sowie alle 
sonstigen rechtsgeschäftliche Verpflichtungen, die Stellung des Antrages auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens im Falle der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Vereins. 

(3) Zur Zuständigkeit des Vorstandes gehören ferner: 
a) die Entscheidung über die Aufnahme in den Verein,  
b) die Entgegennahme von Austrittserklärungen,  
c) das Streichen von der Mitgliederliste,  
d) das Stunden sowie teilweiser oder vollständiger Erlass fälliger Abgaben und Leistungen der 

Mitglieder,  
e) das Aufstellen der Tagesordnung für Mitgliederversammlungen,  
f) das Leiten der Mitgliederversammlungen und Vorstandschaftssitzungen nebst Bestimmung 

der Protokollführer,  
g) das Durchführen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
h) das Vorprüfen des Kassenabschlusses, die Haushaltsansätze und Finanzplanung,  
i) das Geltendmachen und Durchsetzen von Ansprüchen aller Art des Vereins,  
j) das Aufstellen von Geschäftsordnungen für Verein und Vorstandschaft. 
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§ 16    Aufgaben und Zuständigkeiten der Vorstandschaft 
 

(1)  Die Vorstandschaft ist für die in der Satzung und sonstigen für den Verein und die Mitglieder 
verbindlichen Bestimmungen festgelegten Aufgaben, die über die des Vorstandes hinausgehen, 
zuständig. 

(2)  Zu den Aufgaben gehört insbesondere: 
a) die Delegation von Aufgaben und das Einsetzen von Ausschüssen,  
b) das Durchführen und Überwachen des Sportbetriebes,  
c) das Festsetzen der Nutzungszeiten und -rechte an Anlagen, Hallen, sonstigen Einrichtungen 

und Geräten sowie das Bekannt machen dieser Regeln durch Aushang bei den 
Übungsstätten,  

d) Planen und Durchführen von sportlichen und sonstigen Veranstaltungen,  
e) das Mitwirken bei der Aufstellung der Geschäftsordnungen,  
f) endgültige Auswahl und Benennung aller für den Verein zu meldenden Ligaschützen. 

 
§ 17    Haftungsbeschränkung 
 

(1) Die Haftung der Mitglieder der Vorstandschaft gegenüber dem Verein wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 

 
§ 18  Sitzungen der Vorstandschaft 
 

(1) Der Vorstand und die weiteren Mitglieder der Vorstandschaft beschließen in gemeinsamen 
Sitzungen mit einfacher Stimmenmehrheit. Auf Antrag eines Mitglieds der Vorstandschaft wird 
geheim abgestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1.Vorsitzenden, bei 
dessen Abwesenheit die des 2.Vorsitzenden und bei Abwesenheit des 1. und 2.Vorsitzenden die 
des Schatzmeisters. 

(2) Es wird offen abgestimmt. Über einen Antrag auf geheime Abstimmung entscheidet die 
Vorstandschaft. 

(3) Die Vorstandschaft ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder und ein 
Mitglied des Vorstandes (§ 12) anwesend ist. Die Sitzungen der Vorstandschaft werden von 
einem Mitglied des Vorstandes (§ 12) einberufen und geleitet. 

(4) Alle Sitzungen sind persönlich wahrzunehmen. 
(5) Es können Sachkundige ohne Stimmrecht zu allen Sitzungen zugezogen und Gäste zugelassen 

werden. 
(6) Die Vorlage einer Tagesordnung und die Einhaltung einer Einladungsfrist ist für die Sitzungen 

nicht erforderlich. Die Einladung kann auch telefonisch oder elektronisch erfolgen. 
(7) Eine Sitzung ist bei Bedarf oder, wenn vier Mitglieder der Vorstandschaft dies wünschen, 

einzuberufen. 
 
§ 19    Protokollierung 
 

(1) Der Verlauf von Mitgliederversammlungen ist zu protokollieren. Fehlt ein Schriftführer, bestimmt 
der Versammlungsleiter einen Protokollführer. Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse sind 
stets wörtlich zu protokollieren und sofort zu verlesen. 

(2) Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer 
unterzeichnet. Sind mehrere Versammlungsleiter oder Protokollführer tätig unterzeichnet jeder 
den während seiner Tätigkeit geführten Protokollabschnitt. 

(3) Für das Protokollieren der Sitzungen der Vorstandschaft gelten die Ziffern (1) und (2) 
entsprechend. 

(4) Der 1. Vorsitzende hat alle Protokolle getrennt nach ihrer Art, gesondert von anderen Unterlagen, 
geordnet in zeitlicher Reihenfolge aufzubewahren. 

(5) Die Reinschrift des Protokolls soll binnen 6 Wochen nach der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand, zur Einsicht vorliegen. 
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§ 20    Leitung von Versammlungen und Sitzungen 
 

(1) Der Versammlungsleiter übt im Versammlungsraum das Hausrecht aus. 
(2) Der Versammlungsleiter erteilt das Wort. Ohne Worterteilung darf niemand sprechen. 
(3) Der Versammlungsleiter kann das Wort entziehen, wenn:   

a) nicht zur Sache,  
b) unsachlich,  
c) ungehörig nach Inhalt oder Form gesprochen wird.  

Bei Wortentzug kann der Betroffene die Entscheidung der Versammlungsteilnehmer 
verlangen. Unbefugtes Weitersprechen kann mit Ausschluss von der Debatte und auch mit 
Verweisung aus dem Versammlungsraum geahndet werden. 

(4) Ist Schluss der Debatte beantragt, muss über diesen Antrag nach Ende der laufenden Rede 
abgestimmt werden. 

(5) Einem Antrag auf Begrenzung der Redezeit oder auf Schluss der Debatte kann nur stattgegeben 
werden, wenn der Antragsteller zum gleichen Thema noch nicht gesprochen hat. 

(6) Für Sitzungen der Vorstandschaft gelten vorstehende Regelungen entsprechend. 
 
§21     Kassenführung 
 

(1) Der Schatzmeister ist für die ordnungsgemäße gesamte Kassenführung, getrennte Buchung der 
Einnahmen und Ausgaben, Fertigung des Kassenberichts, Rechnungslegung und Sicherung des 
Vereinsvermögens verantwortlich. 

(2) Für jede einzelne Einnahme oder Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein. Jede einzelne 
Einnahme oder einzelne Ausgabe ist auch einzeln zu buchen. Die Belege sind getrennt nach 
Einnahmen und Ausgaben, geordnet in zeitlicher Reihenfolge aufzubewahren. 

(3) Aus den Belegen müssen der Gegenstand und der Tag der Einnahme oder Ausgabe ersichtlich 
sein. 

(4) Einnahmen und Ausgaben sind mindestens nach folgenden Sachgebieten aufzuschlüsseln: 
a) Ideeller Bereich  
b) Vermögensverwaltung  
c) Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  
d) Zweckbetrieb 

(5) Ist bei der Zuwendung von Mitteln, insbesondere von öffentlichen Mitteln, der Nachweis 
über die Verwendung dieser Mittel vorgeschrieben, muss zur Vermeidung von Nachteilen 
für den Verein der Eingang und die Verwendung dieser Mittel in einem eigenen Konto 
nachgewiesen werden. 

 
§ 22    Prüfen der Vereinskasse 
 

(1) Es sind zwei Kassenprüfer und mindestens ein Vertreter, die Vereinsmitglieder sein müssen, für 
die Dauer von zwei Jahren zu wählen. 

(2) Die Kassenprüfer haben das Recht die gesamte Kassen- und Buchführung jederzeit zu prüfen. 
Nach Ablauf eines Geschäftsjahres sind die Kassenprüfer hierzu verpflichtet. 

(3) Die Vorstandschaft ist auf Verlangen der Kassenprüfer verpflichtet alle zum Prüfen notwendigen 
Unterlagen vorzulegen. 

(4) Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit und das 
ordnungsgemäße Verwenden der Mittel gemäß § 2 Ziffer 2 dieser Satzung, nicht auf die 
Zweckmäßigkeit des Vorgangs. 

(5) Von den Kassenprüfern ist ein Protokoll anzufertigen und in der Mitgliederversammlung Bericht 
zu erstatten. 

(6) Je ein Stück des Prüfprotokolls ist vom Schatzmeister und vom 1. Vorsitzenden aufzubewahren. 
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§ 23    Ordnungsmaßnahmen 
 

(1) Der Vorstand kann in begründeten Fällen Ordnungsmaßnahmen verhängen. 
Ordnungsmaßnahmen sind: 
a) Rüge, 
b) Verwarnung,  
c) Auflagen,  
d) zeitweiser Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen oder Übungsstätten des 

Vereins,  
e) zeitweiser Ausschluss von der Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins,  
f) Entheben von einem Vereinsamt,  
g) Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Maßnahmen nach Absatz ( 1 ) a) - f) können auch nebeneinander verhängt werden. 
(3) Vor Entscheidung über das Verhängen einer Maßnahme ist dem Betroffenen eine kurze 

Sachdarstellung mit Angabe der Beweismittel schriftlich mitzuteilen mit der Aufforderung binnen 
einer Frist von zwei Wochen seit Zugang der Aufforderung seine Sachdarstellung und 
Beweismittel schriftlich mitzuteilen. 

(4) Die Ordnungsmaßnahme ist zu begründen und mit Rechtsbehelfsbelehrung dem Betroffenen 
durch eingeschriebenen Brief gegen Rückschein mitzuteilen. 

(5) Binnen einer Woche kann der Betroffene gegen die verhängte Ordnungsmaßnahme die 
Entscheidung des Schiedsgerichts beantragen. War der Ausschluss aus dem Verein Inhalt der 
Ordnungsmaßnahme, ruhen die Mitgliedschaftsrechte des Betroffenen bis zur Entscheidung des 
Schiedsgerichts, 

 
§ 24     Schiedsgericht und Verfahren 
 

A.   
(1) Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Es wird von der 

Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Es können nur Mitglieder und Ehrenmitglieder 
gewählt werden. Mitglieder der Vorstandschaft dürfen nicht gewählt werden. 

(2) Das Schiedsgericht ist für die Entscheidung der in § 23 Ziff.(5), Satz 1 bezeichneten Fälle 
zuständig. 

B.  
(1) Die Anrufung des Schiedsgerichts erfolgt durch Einreichen einer Schrift an den Vorsitzenden des 

Schiedsgerichts. Die Schrift soll eine genaue Bezeichnung der Parteien, eine gedrängte 
Darstellung des Sachverhalts mit den Beweismitteln und einen Antrag enthalten. 

(2) Über das Anrufen des Schiedsgerichts ist der Vorstand zu benachrichtigen. Er hat dem 
Schiedsgericht alle zur Wahrheitsfindung geeigneten Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(3) Der Vorsitzende des Schiedsgerichts ist befugt die zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung notwendigen und sachdienlichen Maßnahmen zu 
treffen. 

(4) Das Schiedsgericht gestaltet das Verfahren nach freiem Ermessen bei Berücksichtigung einer 
fairen Verfahrensgestaltung. Falls die Verhandlung mündlich geführt wird, ist sie offen für alle 
Vereinsmitglieder. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet nach billigem Ermessen durch Spruch, der auf Grund einfacher 
Mehrheit ergeht. Der Spruch muss die wesentlichen Bestandteile eines Gerichtsurteils enthalten 
und mit einer Begründung versehen sein. 

(6) Die Entscheidung wird anwesenden Parteien verkündet, ansonsten durch eingeschriebenen Brief 
mit Rückschein mitgeteilt. 

(7) Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind endgültig. 
(8) Sind Kosten entstanden, trägt sie die unterliegende Partei; jedoch ist auch eine Kostenverteilung 

nach billigem Ermessen möglich. 
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§ 25   Auflösen des Vereins 
 

(1) Über das Auflösen des Vereins beschließt eine zu diesem Zwecke besonders einberufene 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten, 
vorausgesetzt mindestens ein Viertel aller Stimmberechtigten ist anwesend. 

(2) Ist diese Zahl nicht erreicht, muss innerhalb von zwei Wochen eine neue Mitgliederversammlung 
einberufen werden, die dann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 
Stimmberechtigten das Auflösen beschließen kann. 

(3) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte Abwickler. 
 
 
 
 
 
§ 26 Jugendordnung  
 

(1) Mitgliedschaft: 
Mitglieder der Jugendabteilung des MASA Bogensport Clubs Mülheim-Heissen e.V. sind alle 
Jugendlichen gemäß Satzung, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie die 
gewählten Beauftragten der Jugendabteilung (Jugendsprecher/in und Stellvertreter/in). 

(2) Selbstverständnis: 
Die Vereinsjugend ist berechtigt, sich selbst zu führen und selbständig zu verwalten und 
entscheidet über die Verwendung der ihr vom Vorstand zugeteilten Mittel / Budgets. 

(3) Organe:  
Organe und Vertretung der Jugend im Verein sind: 
a) Die Jugendvollversammlung (alle Jugendlichen wie unter 1. beschrieben) 
b) Ein Jugendwart, der auch gleichzeitig der Jugendvorstand ist  
c) Ein Jugend-Ausschuss kann durch den Jugendvorstand oder eine  einfache Mehrheit der 

Jugendlichen eingerichtet und – falls erforderlich -  einberufen werden. Der 
Jugendausschuss definiert seine Aufgaben im Rahmen der Satzung und der 
Jugendordnung. 

(4) Aufgaben der Vereinsjugend vertreten durch den Jugendvorstand  
Dies sind vor allem: 
a) Förderung des Sports und der Vereinskultur  
b) Pflege der sportlichen und kulturellen Betätigung 
c) Übergreifende sportliche und kulturelle allgemeine Jugendmaßnahmen und Jugendfahrten 

zu Förderung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins sowie ggfs. internationale 
Begegnungen im Bereich Sport und Kultur, Förderung des Jugendaustausches (Treffen mit 
anderen Vereinsvertretern). 

d) Förderung zur kritischen Auseinandersetzung zu den Themen: 
• Jugend in Sport und Kultur, in der Gesellschaft, 
• Integration aller Jugendlichen in die Jugend des Vereins unabhängig ihrer Herkunft. 
• Entwicklung neuer Formen des Sports und der Kultur "Jugend in der Gesellschaft" und 

Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen und freien Trägern 
(5) Jugendvollversammlung 

a) Die Jugendvollversammlung ist das höchste Organ der Jugend des Vereins. Sie besteht aus 
allen Mitgliedern der Jugendabteilung und ist einmal im Jahr durch den Jugendvorstand 
einzuberufen gemäß Satzung und Wahlordnung der Mitgliedervollversammlung. 

b) Die Einberufung einer außerordentlichen Jugendvollversammlung orientiert sich ebenfalls an 
den Ausführungen zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. 

c) Aufgaben der Jugendvollversammlung sind: 
• Wahl der Jugendvertretungen. 
• Entlastung der Jugendvorstände auf Grund des Jahresberichtes der Jugend 

vorstände. 
• evtl. Einrichtung und Wahl eines Jugendausschusses und dessen 

Aufgabenfestlegung. 
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• Beschlussfassung über vorliegende Anträge, Schaffung und Umsetzung eigener 
jugendgerechter Maßnahmen und Mittel nach Genehmigung durch den Vorstand und 
in der Verantwortung der Jugendvorstände. 

(6) Änderungen zur Jugendordnung 
Änderungen der Jugendordnung müssen satzungsgerecht erfolgen. Sie erfolgen durch den 
Gesamtvorstand gemeinsam mit dem Jugendvorstand oder auf Antrag der 
Jugendvollversammlung. 

In Kraft getreten durch Beschluss des Gesamtvorstands und der Jahreshauptversammlung am:  
03.04.2008. 
 
§ 27 Schlussbemerkung 
 
Vorstehende Fassung der Satzung wurde am 03.04.2008 in Mülheim an der Ruhr von der 
Mitgliederversammlung satzungsgemäß beschlossen und ist damit in Kraft getreten. Sie tritt an die Stelle 
der Fassung vom 31. März 2004. Ab sofort soll nach dieser neu gefassten Satzung verfahren werden. 
 
 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 03. April 2008 
 
 
 
 
 
Rolf-Dieter Sporleder      Axel Baumann 
1. Vorsitzender      2. Vorsitzender 
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Anlage I zur Satzung vom 03.05.2008 
 
 
 
 

MASA Bogensport-Club 

  Mülheim-Heissen e.V. 
 

 
 
 
 
 
 


